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§ 7 PresseFG 2004
Vertriebsforderung von

Wochenzeitungen

PresseFG 2004 - Presseforderungsgesetz 2004

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2023

1. (1)Die Forderung wird Wochenzeitungen, sofern sie die Voraussetzungen des Abschnittes | erfullen, fir die ersten
15 000 im Abonnement verbreiteten Exemplare (inklusive GroR3- und Mitgliederabonnements) zuerkannt.

2. (2)Werden von einem Verleger mehrere Wochenzeitungen verlegt, die jede fur sich die Voraussetzungen fur die
Vertriebsforderung erfillt, so ist der zweithdchste gemaR Abs. 3 errechnete Forderungsbetrag um 20 vH, der
dritthdchste Forderungsbetrag um 40 vH, der vierthdchste um 60 vH, der funfthéchste um 80 vH zu kirzen.
Werden vom selben Verleger noch weitere Wochenzeitungen verlegt, sind diese nicht mehr zu fordern. Diese
Kirzungen gelten auch fiir mehrere Wochenzeitungen des selben Medienverbundes (8 2 Z 7 des
Privatradiogesetzes, BGBI. | Nr. 20/2001).

3. (3)Die Hohe der Vertriebsforderung fur Wochenzeitungen errechnet sich in der Weise, dass die Anzahl der
Abonnementexemplare mit dem Faktor A multipliziert wird. Der Faktor A, der flr die ersten vollen 1 000
Exemplare den Wert 0,015 hat, verringert sich bei jedem Tausenderschritt linear um den Wert 0,001. Das
jeweilige Produkt ist mit der Anzahl der jahrlichen Nummern zu multiplizieren. Die sich daraus ergebenden Werte
sind mittels eines Verteilungsschlissels so umzurechnen, dass die im Fordertopf ,Vertriebsférderung fur
Wochenzeitungen” vorgesehenen Mittel voll ausgeschopft werden kdnnen. Es werden nur volle Tausenderpakete
gefordert.

In Kraft seit 01.01.2004 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/pressefg/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2001_20_1/2001_20_1.pdf
file:///

	§ 7 PresseFG 2004 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen
	PresseFG 2004 - Presseförderungsgesetz 2004


